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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Bremerhaven ist eine Pendlerstadt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pendeln aus Nieder-sachsen nach Bremerhaven oder von Bremerhaven ins niedersächsische Umland. Im Schulbe-reich ist aber ein Pendeln über die Landesgrenzen nicht ohne weiteres möglich. Eine Beson-derheit stellt hier das Gymnasium Wesermünde dar, das als niedersächsisches Gymnasium auf Bremerhavener Stadtgebiet liegt. Um Veränderungsbedarf an den derzeitigen Regelungen zu erkennen, braucht es einen Überblick über den derzeitigen Stand des grenzübergreifenden Schulbesuchs. 

Daher fragen wir den Magistrat:

1.	Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Niedersachsen besuchen Bremer-havener Schulen?
2.	Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Bremerhaven besuchen nieder-sächsische Schulen?
3.	Auf welche Bremerhavener Schulformen verteilen sich die Schüler mit Wohnsitz in Nie-dersachsen zu welchen Anteilen (Grundschulen, Oberschule, Gymnasium, Berufliche Schulen, Förderzentren)?
4.	Unter welchen Bedingungen ist ein Schulbesuch eines Bremerhavener Schüler oder ei-ner Bremerhavener Schülerin in Niedersachsen bzw. eines niedersächsischen Schüler oder einer niedersächsischen Schülerin in Bremerhaven möglich?
5.	Bestehen Unterschiede bei den Voraussetzungen für einen grenzübergreifenden Schul-besuch zwischen den Schulformen (Grundschulen, Oberschule, Gymnasium, Berufliche Schulen, Förderzentren)?
6.	Wie ist der Ablauf des  jeweiligen Verfahrens der Beantragung?
7.	 Welcher Anteil der Zahlungen, die das Land Niedersachsen im Rahmen des Gast-schulgeldabkommens an das Land Bremen tätigt, entfällt auf die Stadt Bremerhaven und wie hoch ist dieser in Summe? Leistet die Stadt Bremerhaven im Rahmen des Gastschulgeldabkommens Zahlungen für den Besuch Bremerhavener Schülerinnen und Schüler an niedersächsischen Schulen? Wenn ja, in welcher Höhe?
8.	Plant der Magistrat, sich im Zuge der neuen Verhandlungen um das Gastschulgeldab-kommen einzubringen? Wenn ja, mit welcher Position?
9.	Plant der Magistrat, die Bestimmungen für den grenzübergreifenden Schulbesuch zu-künftig zu verändern? Wenn ja, wie gestalten sich diese Änderungen konkret aus und welche Folgen hätten sie für die jeweiligen Schüler in beiden Ländern? 


[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:
    Bei der Beantwortung der Frage ist zunächst zu unterscheiden, ob Schülerinnen und Schüler (SuS) im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung zwischen den Ländern Bremen und Niedersachsen im jeweils anderen Bundesland beschult werden oder im Rahmen des Vertrages zwischen der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven.

Der Vertrag zwischen der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven besagt, dass Schüler/innen aus dem ehemaligen Altkreis Wesermünde bestimmte berufliche Bildungsgänge und die Qualifizierungsphase der Gymnasialen Oberstufen der Stadt Bremerhaven besuchen dürfen. Dazu bedarf es keiner weiteren individuellen Genehmigung. Die Kosten für den Schulbesuch werden vom Landkreis Cuxhaven erstattet. Gleiches gilt umgekehrt für Bremerhavener Schüler/innen, welche die Oberstufe des Gymnasiums Wesermünde oder berufliche Bildungsgänge an der Max-Eyth-Schule in Schiffdorf besuchen möchten, die in der Stadt Bremerhaven nicht angeboten werden. Für den Besuch der Max-Eyth-Schule durch Bremerhavener Schülerinnen und Schüler wird jedoch ein individueller Antrag verlangt.
            Im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung erfolgt seitens der zuständigen Schulbehörde auf Antrag die Entscheidung über den Schulbesuch im jeweils anderen Bundesland. Bei positiver Entscheidung prüft das Bundesland, in dem der genehmigte Schulbesuch stattfinden soll im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten die tatsächliche Aufnahme und informiert entsprechend. 
            Die Antworten zur Anfrage wurden daher jeweils nach den Rechtsgrundlagen differenziert.
Zu 1.  Mit Stand vom 17.08.2016 besuchen aktuell 202 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Niedersachsen im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Bremerhavener Schulen. Diese teilen sich wie folgt auf:
Allgemeinbildende Schulen: 84 SuS 
           -  5 SuS im Primarbereich 
           - 18 SuS auf Oberschulen 
           -  1 SuS auf Gymnasien (Sekundarbereich I)
           - 12 SuS auf die gymnasialen Oberstufen (Einführungsphase, davon 9 SuS im Highsea-Projekt), 
           - 48 SuS auf die Abendschule (davon 11 SuS für die Berufsbildungsreife (Hauptschule), 9 SuS für den Mittleren Schulabschlus (Realschule) und 28 SuS für das Gymnasium.
            Berufsbildende Schulen: 118 SuS
           Im Rahmen des Vertrages mit dem Landkreis Cuxhaven besuchen 
- 512 SuS die Qualifizierungsphase der Gymnasialen Oberstufen
            - 1928 SuS die Berufsbildenden Schulen 
Zu 2. Mit Stand vom 17.08.2016 besuchen aktuell 147 SuS mit Wohnsitz in Bremerhaven im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung niedersächsische Schulen. Diese teilen sich wie folgt auf:
           Allgemeinbildende Schulen: 114 SuS
           - 17 SuS im Primarbereich
           - 14 SuS auf Oberschulen
           - 66 SuS auf Gymnasien (davon 2 SuS in der 5. Jahrgangsstufe (JgSt), 3 SuS in der 6. JgSt., 14 SuS in der 7. JgSt., 17 SuS in der 8. JgSt., 19 SuS in der 9. JgSt., 11 SuS in der 10. JgSt.)
           - 17 SuS auf Förderzentren
             Berufsbildende Schulen: 33 SuS
Im Rahmen des Vertrages mit dem Landkreis Cuxhaven besuchen 17 bremerhavener SuS die Max-Eyth-Schule in Schiffdorf
zu 3.   siehe 1. 
zu. 4.  Für einen Gastschulbesuch im jeweils anderen Bundesland müssen folgende Bedingungen vorliegen: Entweder ist am Wohnort des Schülers/der Schülerin kein gleichwertiges Angebot verfügbar, es liegen pädagogische Gründe vor oder der Schulbesuch im eigenen Bundesland bringt eine unzumutbar Härte mit sich. 
zu. 5   Unterschiede gibt es im Berufsbildenden Bereich und in der Qualifizierungsphase der Gymnasialen Oberstufe. Hier gibt es über den Vertrag mit dem Landkreis Cuxhaven die Genehmigung zum Schulbesuch für alle schulischen Angebote, die im eigenen Bundesland nicht angeboten werden oder bei denen aus Kapazitätsgründen keine Aufnahme möglich ist. Die Aufnahme in die Qualifizierungsmaßnahme der Gymnasialen Oberstufe ist nach Anwahl grundsätzlich über die Standorte beider Bundesländer zulässig, wobei sie für Niedersachsen ausschließlich für die Oberstufe des Gymnasiums Wesermünde gilt.
           Für alle anderen Schulbesuche gelten die Regelungen der Gegenseitig- keitsvereinbarung, nach der pädagogische Gründe oder eine unzumutbare Härte vorliegen müssen, um eine Genehmigung zum Schulbesuch im anderen Bundesland zu erhalten. 
zu. 6.  Um als Bremerhavener Schüler/in eine Freistellung für einen Schulbesuch in Niedersachsen im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung zu bekommen, muss zunächst ein formloser Antrag mit einer Begründung eingereicht werden. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob einer der unter Punkt 4 genannten Gründe vorliegt. Kommt es zu einer Genehmigung, wird zum einen die Familie/der Schüler/die Schülerin hierüber informiert. Weiter geht eine Information an die Niedersächsische Landesschulbehörde und an die aufnehmende Schule. Wird der Antrag abgelehnt, wird ebenfalls die Familie/der Schüler/die Schülerin, die Niedersächsische Landesschulbehörde sowie die Schule informiert, an die der Schüler/die Schülerin dann weiterhin gehen muss. 
           Genehmigungen zum Besuch der Max-Eyth-Schule in Schiffdorf erfolgen auf schriftlichen Antrag. Hier wird geprüft, ob der gewünschte Bildungsgang in der Stadt Bremerhaven angeboten wird. Sollte dies der Fall sein, wird entweder abgelehnt oder es erfolgt aufgrund der eingereichten Begründung die Zustimmung, z. B. weil die Anforderungen in Niedersachsen von denen im Land Bremen abweichen (Notendurchschnitt, erreichter Schulabschluss).
           Um als niedersächsische/r Schüler/in im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereinbarung eine Freistellung für einen Schulbesuch in Bremerhaven zu bekommen, ist zunächst ein Antrag bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde zu stellen. Das Schulamt Bremerhaven wird per Durchschrift über die Entscheidung informiert. Wird die Freistellung von Niedersachsen genehmigt, wird vom Schulamt geprüft, ob die gewünschte Schule freie Kapazitäten hat und die Aufnahme befürwortet wird. Die Familie/der Schüler/die Schülerin wird postalisch über die Entscheidung informiert. Bei einer Genehmigung unsererseits bekommen auch die Niedersächsische Landesschulbehörde und die aufnehmende Schule eine Information. Wird unsererseits abgelehnt, wird die gewünschte Schule hierüber informiert. Lehnt die Landesschulbehörde von vornherein selbst ab, geht auch diese Information an die gewünschte Schule, so dass eine Aufnahme nicht stattfinden kann.  

zu. 7  Im Rahmen des Gastschulgeldvertrages zwischen den Ländern Bremen und Niedersachsen werden keine Zahlungen zwischen den beiden Kommunen abgewickelt.

zu. 8  Die Verhandlungen erfolgen ausschließlich durch das Land Bremen. Sie beziehen sich auf die Höhe der Kostenerstattungen, von denen Bremerhaven nicht direkt betroffen ist.

zu. 9  Derzeit sind keine Änderungen für den grenzübergreifenden Schulbesuch geplant. Die vorhandenen Schulangebote in Bremerhaven und im Umland sind ausreichend, um alle Schulpflichtigen in den gewünschten Bildungsgängen unterzubringen. 




Grantz
Oberbürgermeister

* Unzutreffendes bitte streichen
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